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Bern, 15. September 1919 Siebzehnter 3abrgang
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2)ie moberncit Veftrcbuugcu

gur ©clämpfung kr ©efcßleeßtafranfßetteit.

3n Reiten wie bie gegenwärtigen, wo in
bieten Sänbern alles brünier unb brüber geßt,
ift bie ©efaßr ber Verbreitung bon ©eueßen
eine überaus große. |jat feßon ber $rieg mit
feinen unßpgienifeßen Verßältniffen in biefer
Vegießung große ©efaßren in feinem ©efolge
unb tonnten folcße nur bureß äußerft umfaffenbe
VorficßtSmaßregeln einigermaßen in ©fronten
gehalten werben, wobei bie eiferne ®iSgiplin
unterftüßenb mitwirfte, fo beränberten fid) biefe

Verßältniffe bei SluSbrueß einer Sftebotution
bureßauS. ®ie Autorität ber alten tRegieritng
befteßt nießt meßr, bie neue ^Regierung ift nod)
wenig beftänbig unb poligeilicße SRaßnaßmen
laffen fid) nießt oßne weiteres bureßfüßren.

3u ben ©eueßen, bie befonberS gum Stuf«
feßen mahnen, geßören nun in erfter Sinie bie

©efeßleeßtSfrantßeiten. ®iefe graffierten mäß»
renb beS Krieges an ber feront wie im Sanbe
bei ben ßriegfüßrenben, ba berfeßiebene gat»
toren befonberS pfpcßifeßer, feelifc^er Slrt gera»
begu berßeerenb Wirten. Sunge, fräftige äRänner,
einem faft gewiffen ®obe ins Sluge feßenb, eine
turge ©panne Seben feßeinbar nur bor fid) : ba
will man baS Seben noeß genießen fo biel wie
möglicß. ®ann wieber ©ßemänner monatelang
boit ber grau getrennt, ben gewohnten ©e»
feßlecßtSgenuß entbeßrenb: ift eSgu berwttubern,
wenn foldje ber maffenßaft bargebotenen Ver»
füßrung bureß öffentliche SRäbcßen, bie Ja be=

fonberS gerne ben Slrmeen folgen, erliegen?
©ine einigermaßen wirtfame Kontrolle ber
ÜBeiber auf SlnftedungSgefaßr ift ja beinaße
auSgefeßloffen ; ift ja fetbft im grieben bie Son»
trolle in ben ©täbten meift nur feßr Wenig
bon ÜRußen gewefen.

®iefe gaftoren finb nun naeß bem ©nbe beS

Krieges meßt geringer geworben; fie ßabeu fieß
nur in ber gorm etwas geänbert. Sn ben
Säubern, in benen eS gu einer ftaatließen Um»

Wätgung tarn, wirfte bie potitifeße Unfießerßeit
unb bie mit fRebolutionen berbunbene feelifeße

Slufregung in gleicher Söeife, bagu tarnen bie

in untlaren unb berbreeßeriftßen köpfen ent»

fteßenben Sßeorien unb bereu Uebertragung in
bie Sßirtließteit ; wir erinnern nur an bie ,,©o»

gialifierung ber grau," bie in iRußtanb an ei»

nigen Orten bureßgefüßrt worben ift unb bie

nießts anbereS bebeutet, als eine Vogelfrei»
ertlärung ber weibtießen ©taatSbürger gu ©un»
ften nidßt ber 9Ränner im allgemeinen, fonbern
nur ber roten Sßrannen, bie bie greeßßeit ßa»

ben, fieß ben ÜRamen bon ©ogialiften beigule»
gen, wäßrenb ißre ®aten jebem fogialen güßlen
birett ins (Sefidßt fdßlagen. Saß fotdße Vor»
fommmffe bie OefcßlecßtStrantßeiten in ßoßem
SDtaße in ißrer Verbreitung begünftigen, ift
tlar. Stucß ba aber, wo folcße Verirrungen
feßten, ift ber uneßelicße Verteßr gefteigert in»
folge ber allgemeinen Slufregung.

3n ben Sänbern, in benen bie ftaatlidße Um»
toälgung nodß nießt paß gegriffen ßat, fommett

äßnliäje Verßältniffe in Vetraiißt. Ser aus
bem Kriege gurüdteßrenbe „|)elb" finbet gu
fpaufe meßr als ein fßaar offene Slrme. @r
will eS jeßt aueß wieber einmal gut ßaben,
will genießen, bie greuben beS ©roßftabtlebenS
bureßfoften bis auf bie Steige, unbetümmert um
aßeS. ©ewiffe ißuftrierte ^ßreßergeugniffe finb
nur auSfcßlteßlidj ber Verßerrltdßnng unb bem
Slnreig gum ©efcßlecßtSberfeßr in jeber gorm
gewibmet. Sn ben Sßuftrationen bilbet ber
ßeimteßrenbe Krieger ein ßerborfteißenbeS SRert»
mal. @S feßtt infolgebeffen niißt an ©etegen»
ßeit aller Slrt gur ©rwerbuug bon ©efcßledßts»
trantßeiten.

Sit berfeßiebenen Sänbern finb nun bie tat»
fäcßlicß eingetroffenen Vermeßrungen ber ©r»
trantungen ben Slergten aufgefaüen unb ßaben
einen berartigen ©rab erreicht, baß überall
gum Sluffeßen gemaßnt würbe.

Slber nießt nur in ben bormalS triegfüßren»
ben Sänbern ßat bie ^aßl ber ©efcßtecßtStranten
gugenommen; bieS ift audj bei uns in ber
©eßmeig ber galt gewefen, begünftigt bureß bie
äRobilmaißung gum ^wede ber ©rengberteibi»
gung. fpier finb äßnlicße Verßältniffe gefißaffen
worben, wie in bett tämpfenben Slrmeen, inbem
aueß ßier SBeßrmänner oft bis 7 SRonate lang
bott gu ^anfe fort waren unb aueß ßier fieß
SBeiber fanöett, bie fiiß in ben befeßtett ^onen
angufiebeln wußten, um bureß Vertauf ißreS
Körpers ©ewimt gu ergielen.

©ißon früßgeitig würben beSßatb berfeßiebene
©rtaffe militärifißerfeits in gorm bon Vefeßlen
an bie Gruppe wie an bie Militärärzte geritß»
tet unb beftimmte SRaßnaßmen angeorbnet, um
bie ©rtranfungen ber SBeßrmänner an @e=

fißteißtstrantßeiten eingufeßränfen ober gjt ber»
ßinbern. ©o würbe jeber ©rfrantte heranlaßt,
bie Quelle feiner ©rtranfung angugeben unb
bie betreffenbe Verf°n würbe, wenn lanbeS»
fremb, außer SanbeS gefeßafft, wenn niißt lan»
beëfremb, ber gwangSbeßanblung gugefüßrt.
Ser ertrantte Söeßrmann würbe in einer be»

fonberen ©tappenfanitätSanftalt beßanbelt unb
bort fo lange gurüdgeßalien, bis er als geßeitt
gelten tonnte.

©enaue Prüfung ber tatfäcßticßen Verßätt»
niffe ßaben gegeigt, baß eS bei ber Vefämpf»
ung ber ©efcßteißtSfrantßeiten fiiß befonberS
barum ßanbeln muß, bie fîranten buriß mög»
litßft gwedmäßige Veßanblung böHig auSgu»
heitert, benn ein Vergießt auf ben außereße»
ließen Verteßr ift bei Vielen troß aller Ve=
leßrung, wie ber ©rfolg geigt, borläuftg nießt
gu erreießen. Seicßtfinn, ©elegenßeit, ber lei»
bige Slltoßolgenuß, bringen immer wieber gälte
ßerbor. Vatürlicß muß immer wieber unb mit
aller SRacßbrüdlicßteit barauf berwiefen werben,
baß ©etbftgu(ßt unb Sßaratterftärte aueß bon
jungen Seuten_ geforbert werben tann unb
muß; eS ift bie falfdße Stnficßt gu betämpfen,
als ob bie geßßledjtliiße ©ntßaltfamteit ©tßa»
ben brätßte ober gefunbßeitsfdßäblicß fei. 9îib»
bing fagt mit iReißt bei ber Vefprecßung biefer
grage: eS ift in ber ©efeßießte fein Veifpiel

gu ftnben, baß ein Äulturbotf buriß ©ntßalt»
famteit untergegangen wäre; woßl aber Vei»
fpiele genug bon Völfern, bie ißren Untergang
ber ©enußfudjt, befonberS auf gefeßleißtlicßem
©ebiete, berbanten.

®aS oft entfeßtieße ©lenb, baS entfteßt bureß
©tnftßleppung bon außereßelicß erworbenen ®e»
fdßtedßtsErantßeiten in bie ®ße, baS oft jaßre»
lange ©iedßtum einer bureß ißren 3Rann fo
angeftedten grau mit bem ©efotge bon Dpe=
rationen unb Äinbertofigteit ßaben befonberS
auf biefen ißunft bie Slufmertfamfeit gelentt.
@S ift ftßon biel barüber biSfutiert worben,
wie eS fiiß in foteßen gälten mit ber SBaßrung
beS ärgtliißen ©eßeimniffeS berßält : • ßat ein
Slrgt, ber einen an ©ppßitiS ober ©onorrßoe
ertranften jungen SDÎann im Vegriffe fießt, bor
gänglicher Teilung gu ßeiraten, baS SRecßt ober
bie 5ßfttcE)t, biefe Kenntnis geßeim gu ßalten,
wenn ber junge SDlann fein ißatient ift ober
war, ober ßat er nießt bielmeßr bie Vßid)t,
ben Vater ber Vraut ober biefe felber gu war»
nen ©in SluSweg würbe barin gefunben, baß
ein jeber Vater bei Verßeiratung feiner £ocßter
ben Vräutigam aufforbern folle, ein bon einem
VertrauenSargte ber gamilie auSgefteQter ©e»

funbßeitSatteft beizubringen unb bieS gur Ve=

bingung feiner ©inwilligung maeßen folle.
SBürbe biejeS Vorgeßen allgemein einfüßrt, fo
wäre in ißm feine ©cßärfe gegen ben jungen
3Rann gu finben, unb anberfeitS mürbe man»
d)er fieß in feiner tebigen ^eit beffer in Stoßt

neßmen unb maneße Verfuißung bermeiben, um
einft nießt beftßämt bagufteßen.

8n berfeßiebenen Sänbern ßaben fieß ©efelt»
feßaften borneßmlitß aus Slergten, bann aber
aueß aus anbern Sßerfonen gebilbet, bie gum
gwed ßaben, bie Verbreitung ber ©efeßteeßts»

trantßeiten gu betämpfen. SebeS SRittel, baS

gum ßtele füßrt, ift babei gu prüfen unb wenn
taugtidß, angnwenben: Deffentließe Vorträge,
pribate Veteßrung, glugbtätter, bie mögließfte
Verbreitung finben foHen.

Vei uns in ber ©eßweig ift eine folcße ©rün»
bung unter bem ©inbrud ber Verfdßlecßterung
ber einfeßlägigen Verßältniffe wäßrenb ber 3Ro=

bilifation unb banf ber großen Strbeit, befon»
berS beS §errn pof. Vtod) in öor
etwas meßr als einem gaßre gu ©tanbe ge»
fommen. ®er „©eßweigerifeßen ©efeüfcßaft gur
Vefämpfung ber ©efcßlecßtsfranfßeiten" tann
jeber ©rmaeßfene beitreten unb ber SaßreS»
beitrag ift abfidßtlicß niebrig geßalten. Slber
aueß Vereine tonnen als ßoßeftibmitglieber bei»

treten, bieS ift feitenS ber ©pnäfologifcßen ©e=

fedfeßaft ber ®eutfcßen ©eßweig g. V. feßon
gleich P Anfang gefdßeßen. päfibent ift Vrof.
®r. V. Vloeß, ®ireftor ber bermatologifcßen
étinif in ^ürieß, ber gerne SluSfunft geben
wirb. Söie wäre eS, wenn fieß ber ©eßweig.
§ebammenberein mit ber grage eines ebent.
VeitritteS befaffen würbe?

SBir laffen ßier bas erfte bon ber ©efeH»
feßaft ßerauSgegebene glugblatt im Slbbrud
folgen :
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Größere Aufträge entsprechender Rabatt.

Die modernen Bestrebungen

zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

In Zeiten wie die gegenwärtigen, wo in
vielen Ländern alles drunter und drüber geht,
ist die Gefahr der Verbreitung von Seuchen
eine überaus große. Hat schon der Krieg mit
seinen unhygienischen Verhältnissen in dieser
Beziehung große Gefahren in seinem Gefolge
und konnten solche nur durch äußerst umfassende
Vorsichtsmaßregeln einigermaßen in Schranken
gehalten werden, wobei die eiserne Disziplin
unterstützend mitwirkte, so veränderten sich diese

Verhältnisse bei Ausbruch einer Revolution
durchaus. Die Autorität der alten Regierung
besteht nicht mehr, die neue Regierung ist noch

wenig beständig und polizeiliche Maßnahmen
lassen sich nicht ohne weiteres durchführen.

Zu den Seuchen, die besonders zum
Aufsehen mahnen, gehören nun in erster Linie die

Geschlechtskrankheiten. Diese grassierten während

des Krieges an der Front wie im Lande
bei den Kriegführenden, da verschiedene
Faktoren besonders psychischer, seelischer Art geradezu

verheerend wirken. Junge, kräftige Männer,
einem fast gewissen Tode ins Auge sehend, eine
kurze Spanne Leben scheinbar nur vor sich: da
will man das Leben noch genießen so viel wie
möglich. Dann wieder Ehemänner monatelang
von der Frau getrennt, den gewohnten
Geschlechtsgenuß entbehrend: ist es zu verwundern,
wenn solche der massenhaft dargebotenen
Verführung durch öffentliche Mädchen, die ja
besonders gerne den Armeen folgen, erliegen?
Eine einigermaßen wirksame Kontrolle der
Weiber auf Ansteckungsgefahr ist ja beinahe
ausgeschlossen; ist ja selbst im Frieden die
Kontrolle in den Städten meist nur sehr wenig
von Nutzen gewesen.

Diese Faktoren sind nun nach dem Ende des
Krieges nicht geringer geworden; sie haben sich

nur in der Form etwas geändert. In den
Ländern, in denen es zu einer staatlichen
Umwälzung kam, wirkte die politische Unsicherheit
und die mit Revolutionen verbundene seelische

Aufregung in gleicher Weise, dazu kamen die

in unklaren und verbrecherischen Köpfen
entstehenden Theorien und deren Übertragung in
die Wirklichkeit; wir erinnern nur an die

„Sozialisierung der Frau," die in Rußland an
einigen Orten durchgeführt worden ist und die

nichts anderes bedeutet, als eine Vogelfreierklärung

der weiblichen Staatsbürger zu Gunsten

nicht der Männer im allgemeinen, sondern
nur der roten Tyrannen, die die Frechheit
haben, sich den Namen von Sozialisten beizulegen,

während ihre Taten jedem sozialen Fühlen
direkt ins Gesicht schlagen. Daß solche
Vorkommnisse die Geschlechtskrankheiten in hohem
Maße in ihrer Verbreitung begünstigen, ist
klar. Auch da aber, wo solche Verirrungen
fehlen, ist der uneheliche Verkehr gesteigert
infolge der allgemeinen Aufregung.

In den Ländern, in denen die staatliche
Umwälzung noch nicht Platz gegriffen hat, kommen

ähnliche Verhältnisse in Betracht. Der aus
dem Kriege zurückkehrende „Held" findet zu
Hause mehr als ein Paar offene Arme. Er
will es jetzt auch wieder einmal gut haben,
will genießen, die Freuden des Großstadtlebens
durchkosten bis auf die Neige, unbMmmert um
alles. Gewisse illustrierte Preßerzeugnisse sind
nur ausschließlich der Verherrlichung und dem
Anreiz zum Geschlechtsverkehr in jeder Form
gewidmet. In den Illustrationen bildet der
heimkehrende Krieger ein hervorstechendes Merkmal.

Es fehlt infolgedessen nicht an Gelegenheit

aller Art zur Erwerbung von
Geschlechtskrankheiten.

In verschiedenen Ländern sind nun die
tatsächlich eingetroffenen Vermehrungen der
Erkrankungen den Aerzten aufgefallen und haben
einen derartigen Grad erreicht, daß überall
zum Aufsehen gemahnt wurde.

Aber nicht nur in den vormals kriegführenden
Ländern hat die Zahl der Geschlechtskranken

zugenommen; dies ist auch bei uns in der
Schweiz der Fall gewesen, begünstigt durch die
Mobilmachung zum Zwecke der Grenzverteidigung.

Hier sind ähnliche Verhältnisse geschaffen
worden, wie in den kämpfenden Armeen, indem
auch hier Wehrmänner oft bis 7 Monate lang
von zu Hause fort waren und auch hier sich
Weiber fanden, die sich in den besetzten Zonen
anzusiedeln wußten, um durch Verkauf ihres
Körpers Gewinn zu erzielen.

Schon frühzeitig wurden deshalb verschiedene
Erlasse militärischerseits in Form von Befehlen
an die Truppe wie an die Militärärzte gerichtet

und bestimmte Maßnahmen angeordnet, um
die Erkrankungen der Wehrmänner an
Geschlechtskrankheiten einzuschränken oder zp
verhindern. So wurde jeder Erkrankte veranlaßt,
die Quelle seiner Erkrankung anzugeben und
die betreffende Person wurde, wenn landesfremd,

außer Landes geschafft, wenn nicht
landesfremd, der Zwangsbehandlung zugeführt.
Der erkrankte Wehrmann wurde in einer
besonderen Etappensanitätsanstalt behandelt und
dort so lange zurückgehalten, bis er als geheilt
gelten konnte.

Genaue Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse

haben gezeigt, daß es bei der Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten sich besonders

darum handeln muß, die Kranken durch möglichst

zweckmäßige Behandlung völlig auszuheilen,

denn ein Verzicht auf den außerehelichen

Verkehr ist bei Vielen trotz aller
Belehrung, wie der Erfolg zeigt, vorläufig nicht
zu erreichen. Leichtsinn, Gelegenheit, der
leidige Alkoholgenuß, bringen immer wieder Fälle
hervor. Natürlich muß immer wieder und mit
aller Nachdrücklichkeit darauf verwiesen werden,
daß Selbstzucht und Charakterstärke auch von
jungen Leuten gefordert werden kann und
muß; es ist die falsche Ansicht zu bekämpfen,
als ob die geschlechtliche Enthaltsamkeit Schaden

brächte oder gesundheitsschädlich sei. Ribbing

sagt mit Recht bei der Besprechung dieser

Frage: es ist in der Geschichte kein Beispiel

zu finden, daß ein Kulturvolk durch Enthaltsamkeit

untergegangen wäre; wohl aber
Beispiele genug von Völkern, die ihren Untergang
der Genußsucht, besonders auf geschlechtlichem
Gebiete, verdanken.

Das oft entsetzliche Elend, das entsteht durch
Einschleppung von außerehelich erworbenen
Geschlechtskrankheiten in die Ehe, das oft jahrelange

Siechtum einer durch ihren Mann so
angesteckten Frau mit dem Gefolge von
Operationen und Kinderlosigkeit haben besonders
auf diesen Punkt die Aufmerksamkeit gelenkt.
Es ist schon viel darüber diskutiert worden,
wie es sich in solchen Fällen mit der Wahrung
des ärztlichen Geheimnisses verhält: hat ein
Arzt, der einen an Syphilis oder Gonorrhoe
erkrankten jungen Mann im Begriffe sieht, vor
gänzlicher Heilung zu heiraten, das Recht oder
die Pflicht, diese Kenntnis geheim zu halten,
wenn der junge Mann sein Patient ist oder
war, oder hat er nicht vielmehr die Pflicht,
den Vater der Braut oder diese selber zu warnen

Ein Ausweg wurde darin gefunden, daß
ein jeder Vater bei Verheiratung seiner Tochter
den Bräutigam auffordern solle, ein von einem
Vertrauensarzte der Familie ausgestellter
Gesundheitsattest beizubringen und dies zur
Bedingung seiner Einwilligung machen solle.
Würde dieses Vorgehen allgemein einführt, so

wäre in ihm keine Schärfe gegen den jungen
Mann zu finden, und anderseits würde mancher

sich in seiner ledigen Zeit besser in Acht
nehmen und manche Versuchung vermeiden, um
einst nicht beschämt dazustehen.

In verschiedenen Ländern haben sich
Gesellschaften vornehmlich aus Aerzten, dann aber
auch aus andern Personen gebildet, die zum
Zweck haben, die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten

zu bekämpfen. Jedes Mittel, das
zum Ziele führt, ist dabei zu prüfen und wenn
tauglich, anzuwenden: Oeffentliche Vorträge,
private Belehrung, Flugblätter, die möglichste
Verbreitung finden sollen.

Bei uns in der Schweiz ist eine solche Gründung

unter dem Eindruck der Verschlechterung
der einschlägigen Verhältnisse während der
Mobilisation und dank der großen Arbeit, besonders

des Herrn Prof. Bloch in Zürich, vor
etwas mehr als einem Jahre zu Stande
gekommen. Der „Schweizerischen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten" kann
jeder Erwachsene beitreten und der Jahresbeitrag

ist absichtlich niedrig gehalten. Aber
auch Vereine können als Kollektivmitglieder
beitreten, dies ist seitens der Gynäkologischen
Gesellschaft der Deutschen Schweiz z. B. schon

gleich zu Anfang geschehen. Präsident ist Prof.
Dr. B. Bloch, Direktor der dermatologischen
Klinik in Zürich, der gerne Auskunft geben
wird. Wie wäre es, wenn sich der Schweiz.
Hebammenverein mit der Frage eines event.
Beitrittes befassen würde?

Wir lassen hier das erste von der Gesellschaft

herausgegebene Flugblatt im Abdruck
folgen:
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